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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 2 2 1 / 2 0 2 2 / I V  
D a t um: 

17.10.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat I, Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Städtisches Wohngebäude "Kurpfalzring 73" 
hier: Informationen zum ehemaligen Mietverhältnis 

[E rsetzt Drucksache 0183/2022/IV] 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

26.10.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 10.11.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 14. November 2022 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Information zu dem 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.05.2022 mit dem Betreff „Ersatz 
Girlscamp“ zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  
  

Einnahmen:  
 keine  
  

Finanzierung:  
 keine  
  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Vermietung des städtischen Anwesens Kurpfalzring 73 erfolgte interimsweise zu rei-
nen Wohnzwecken bis zur gewerblichen Entwicklung der Fläche entsprechend dem gülti-
gen Bebauungsplan. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates zum Verkauf der G e-
werbefläche endete der Mietvertrag durch Fristablauf. Alle bisherigen Bewohnerinnen ha-
ben bereits Ersatzwohnräume bezogen. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.10.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 10.11.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung:  

Der Bereich um das Anwesen Kurpfalzring 73 ist durch rechtskräftigen Bebauungsplan als Gewerbe-
fläche ausgewiesen. Um die gewerbliche Entwicklung der Fläche zu ermöglichen wurde bereits vor 
Jahren festgestellt, dass das Gebäude nicht erhalten werden kann. 

Das Gebäude wurde daher seit 2011 lediglich interimsweise bis zur gewerblichen Entwicklung der Flä-
che vermietet. In diesem Zusammenhang war Vertragsgrundlage, dass das Wohnhaus Kurpfalzring 
73 perspektivisch niedergelegt werden muss. Aufgrund der absehbaren Restnutzungsdauer und des 
nicht mehr zeitgemäßen Zustandes des Gebäudes wurde der Mieter bereits bei Vertragsbeginn in-
formiert, dass keine umfassenden Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Das Wohngebäude wurde da-
raufhin mit eigenen finanziellen Mittel notdürftig hergerichtet, um einzelne Zimmer zu Wohnzwecken 
unterzuvermieten. Die Stadt Heidelberg hat das Wohngebäude mittels mehreren Zeitmietverträgen 
überlassen, um eine perspektivische Entwicklung des Areals zu ermöglichen. 

Mit Beschluss vom 20.07.2022 hat der Gemeinderat den Verkauf des Grundstücks beschlossen. Für 
den Verkauf und die Entwicklung des Grundstücks war es notwendig den befristeten Mietvertrag 
durch Fristablauf zu beenden. Das Gebäude soll zeitnah durch die neue Eigentümerin niedergelegt 
werden. 

Im Antrag Nummer 0072/2022/AN vom 20.05.2022 der Gemeinderatsfraktion Bündnis90/Die Grünen 
wurde beschrieben, dass sich im städtischen Wohngebäude Kurpfalzring 73 zusätzlich eine kreative 
Zwischennutzung entwickelt hat. Dies war nicht Gegenstand des Mietvertrages. Nach Rückmeldung 
des Mieters haben die bisherigen Bewohnerinnen bereits alle Ersatzwohnräume bezogen. 

gezeichnet  
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 


	Betreff:
	Beratungsfolge:

	Zusammenfassung der Information:
	Zusammenfassung der Begründung:
	Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.10.2022
	Ergebnis: Kenntnis genommen

	Sitzung des Gemeinderates vom 10.11.2022
	Ergebnis: Kenntnis genommen

	Begründung:

